
Satzung zur 4. Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Hahnheim vom 
09.06.1993 

vom: 22. Juni 2010 
 
Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes folgende Änderung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 6 
Dienstleistungserbringer 

 
(1) Der Nutzungsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung die Beauftragung von 
Dienstleistungserbringern (Gewerbetreibende) anzuzeigen. 
(2) Tätigwerden können nur solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, betrieblicher und 
personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
(3) Fachlich geeignet ist die Person, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage ist unter Beachtung 
der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und die 
erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Sie ist in der Lage für die Befestigung der 
Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. 
Weiterhin kann sie die Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mit Hilfe von Messgeräten die 
Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren. 
(4) Personen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen von 
sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benennen und sich bei der Ausführung der 
Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der Anzeige genannten Daten 
halten, werden als unzuverlässig eingestuft. 
(5) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung zu beachten. Sie 
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen. 
(6) Unbeschadet von § 5 Abs. 2 Ziff. 3 dürfen gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof nur während 
der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In Fällen des § 4 Abs. 3 
sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 
vorübergehend und nur an den Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Bei Beendigung 
der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Bei 
Unterbrechung der Tagesarbeiten müssen die Arbeits- und Lagerplätze in einen ordnungsgemäßen 
Zustand gebracht werden. Die Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten dürfen auf dem Friedhof 
keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen 
des Friedhofes gereinigt werden. 
(8) Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 
gegen die vorstehenden Bestimmungen verstoßen oder die in fachlicher, betrieblicher oder 
persönlicher Hinsicht nicht mehr zuverlässig sind, kann die Friedhofsverwaltung die 
Berechtigungskarte auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.“ 
 

§ 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hahnheim, 22. Juni 2010 
Gez.: Sigrid Mangold-Wegner (Ortsbürgermeisterin) 


